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  Vorlage 

 
Drucksachen-Nr.: DR/BV/450/2011/II-30 

Einreicher: Rechtsamt 
 

 
Beratungsfolge Status Termin Für Gegen Enthaltung Bestätigung
Dienstberatung des 
Oberbürgermeisters 

nicht 
öffentlich 12.12.2011     

Haupt- und 
Personalausschuss 

öffentlich 18.01.2012     

Stadtrat öffentlich 01.02.2012     
 
Titel: 
 
Neufassung des Gesellschaftsvertrages der Stadtwerke Roßlau Fernwärme GmbH 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Stadtrat stimmt dem als Anlage 2 neu gefassten Gesellschaftsvertrag der 
Stadtwerke Roßlau Fernwärme GmbH zu.  
 
Gesetzliche Grundlagen:  
Bereits gefasste und/oder zu ändernde 
Beschlüsse: 

 

Vorliegende Gutachten und/oder Stellungnahmen:  
Hinweise zur Veröffentlichung:  
 
Finanzbedarf/Finanzierung: 
 
Zusammenfassung/ Fazit: 
 
Begründung: siehe Anlage 1 
 
 
Für den Einreicher: 
 
 
Beigeordnete 
 
 
beschlossen im Stadtrat am: 
 
 
  
Dr. Exner Hoffmann Storz 
Vorsitzender des Stadtrates 1. Stellvertreter 2. Stellvertreter 
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Anlage 1: 
 
Der neugefasste Gesellschaftsvertrag entsprechend Anlage 2 weist gegenüber dem 
Gesellschaftsvertrag vom 17.08.2001 einige Änderungen auf, die zum Teil 
redaktioneller Art sind, im Wesentlichen aber berücksichtigen, dass dem Aufsichtsrat 
die ausschließliche Entscheidung zum operativen Geschäft übertragen werden soll. 
Des Weiteren erhält der neugefasste Gesellschaftsvertrag einige Regelungen zur 
Stimmrechtsausübung in möglichen Beteiligungen der Stadtwerke Roßlau 
Fernwärme GmbH.  
Weiterhin sehen die Änderungen im Wesentlichen auch Modifizierungen zur 
Einberufung der Organsitzungen, zur Konkretisierung Wirtschaftsplanerstellung und 
zur Änderung der Gerichtsstandsklausel vor. Die Änderung der 
Gerichtsstandsklausel wurde lediglich aus dem Konsortialvertrag abgeleitet, der eine 
Schiedsklausel vorsieht. Die Änderung verfolgt hier lediglich das Ziel der 
Vereinheitlichung beider Verträge hinsichtlich einer einheitlichen Schiedsklausel.  
Ferner wurden dem Rechnungsprüfungsamt der Stadt Dessau-Roßlau die 
Prüfbefugnisse nach § 54 HGrG eingeräumt.  
 
Der Aufsichtsrat der Stadtwerke Roßlau Fernwärme GmbH hat in seiner Sitzung am 
25.10.2011 einstimmig der Änderung des Gesellschaftsvertrages zugestimmt.  
 
Eine synoptische Gegenüberstellung des neugefassten und des derzeit gültigen 
Gesellschaftsvertrages ist als Anlage 3 beigefügt. Die Änderungen sind 
drucktechnisch hervorgehoben.  
 
 
Anlage 2 – neugefasster Gesellschaftsvertrag 
Anlage 3 – Synopse  
 
 


